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Satzung zur Änderung der Satzung  

über die Eignungsfeststellung 
für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

an der Technischen Universität München 
 
 

Vom 10. März 2020 
 
 
 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 44 Abs. 4 Satz 7 Bayerisches 
Hochschulgesetz (BayHSchG) und § 34 Abs. 2 der Qualifikationsverordnung (QualV)  
(BayRS 2210-1-1-3-K/WK) erlässt die Technische Universität München folgende 
Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Eignungsfeststellung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 
an der Technischen Universität München vom 14. Mai 2018 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Punkt a. wird der Passus „ausgeprägte mathematische Begabung“ durch den 

Passus „überdurchschnittliche mathematische Kompetenzen“ ersetzt. 
 

b) In Punkt b. wird vor das Wort „Kompetenzen“ das Wort „ausgeprägte“ eingefügt. 
 

 
2. § 2 Abs. 4 Nr. 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. gegebenenfalls Nachweise über besondere studiengangdienliche außerschulische 
Qualifikationen bzw. Zusatzqualifikationen (z.B. Teilnahme an einem 
Forschungswettbewerb, studiengangspezifische Berufsausbildung oder andere 
berufliche Tätigkeiten, freiwillige studiengangrelevante Praktika);“ 

 
 
3. In § 3 Satz 3 wird vor dem Wort „Studierende“ das Wort „benannte“ eingefügt. 
 
 
4. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Durchführung: Erste Stufe 

 
(1) Im Rahmen der ersten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens wird eine 

Bewertung durchgeführt aus den Kriterien: 
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1. Durchschnittsnote der HZB;  
2. fachspezifische Einzelnoten 

1Als fachspezifische Einzelnoten werden die in der HZB aufgeführten Noten in den 
Fächern Mathematik (dreifach), Deutsch (zweifach), Englisch (zweifach), Musik 
oder Kunst (einfach) und beste fortgeführte Naturwissenschaft einschließlich 
Informatik (einfach) herangezogen, die in den letzten vier Halbjahren vor Erwerb 
der HZB erworben wurden, ggf. einschließlich in der HZB aufgeführter Abiturnoten 
in diesen Fächern. 2Sind keine Halbjahresnoten ausgewiesen, werden die in der 
HZB ausgewiesenen Durchschnittsnoten entsprechend herangezogen. 3Diese 
werden addiert und durch die (gewichtete) Anzahl der Einzelnoten geteilt, die 
Noten für die Facharbeit oder eine vergleichbare Leistung werden nicht 
berücksichtigt. 4Wird für ein in Satz 2 genanntes Fach in der HZB keine Note 
ausgewiesen, so ist der Teiler um die entsprechende Anzahl zu verringern. 5Liegen 
für die letzten 4 Halbjahre keine Benotungen in den Fächern Mathematik, Deutsch 
oder Englisch vor, ist das Grundverständnis in diesen Bereichen in diesem Fall 
gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 und Satz 3 durch die Teilnahme an der zweiten Stufe 
nachzuweisen; 

3. studiengangdienliche außerschulische Qualifikationen bzw. Zusatzqualifikationen 
1Als studiengangdienliche außerschulische Qualifikationen bzw. Zusatz-
qualifikationen werden für jeden Studienbewerber und jede Studienbewerberin 
maximal eine einschlägige Berufsausbildung oder Lehre, ein mindestens 
vierwöchiges fachrelevantes Praktikum, die erfolgreiche Teilnahme am studium 
MINT (Orientierungssemester an der TUM) sowie eine erfolgreiche Teilnahme an 
den Wettbewerben „Jugend forscht“ oder „Mathematik-Olympiade“ (mindestens 
Auszeichnung auf Landesebene) berücksichtigt. 2Die Qualifikationen müssen vom 
Bewerber oder von der Bewerberin belegbar sein und entsprechende Unterlagen 
müssen gemäß § 2 Abs. 4 dem Antrag beigefügt werden. die Anerkennung der 
angegebenen außerschulischen Qualifikationen bzw. Zusatzqualifikationen 
entscheidet die Kommission. 

 
(2) Für die Durchführung der Bewertung gilt Folgendes:  

 
1. 1Die Durchschnittsnote der HZB wird in Punkte (HZB-Punkte) auf einer Skala von 

0 bis 100 umgerechnet, wobei 0 die schlechteste denkbare und 100 die 
bestmögliche Bewertung darstellt. 2Die Skala ist so zu wählen, dass eine gerade 
noch bestandene HZB mit 40 Punkten bewertet wird (Umrechnungsformel vgl. 
Anlage 2). 3Wer geltend macht, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst 
zu vertretenden Gründen daran gehindert gewesen zu sein, eine bessere 
Durchschnittsnote der HZB zu erreichen, wird auf Antrag mit der Durchschnittsnote 
am Verfahren beteiligt, die durch Schulgutachten nachgewiesen wird. 

2. Das Gesamtergebnis der gewichteten fachspezifischen Einzelbenotungen gemäß 
Abs. 1 Nr. 2 wird zunächst auf eine Nachkommastelle aufgerundet (sofern es nicht 
ganzzahlig war) und dann entsprechend Nr. 1 in Punkte auf einer Skala von 0 bis 
100 umgerechnet (Umrechnungsformel vgl. Anlage 2). 

3. 1Jede von der Kommission anerkannte einschlägige außerschulische Qualifikation 
bzw. Zusatzqualifikation gemäß Abs. 1 Nr. 3 wird gemäß Anlage 2 Ziffer 4 
bewertet. 2Maximal kann der Bewerber oder die Bewerberin aus dem Bereich der 
außerschulischen Qualifikationen bzw. Zusatzqualifikationen 6 Punkte erreichen.  

4. 1Die Gesamtbewertung der ersten Stufe ergibt sich als Summe der mit 0,65 
multiplizierten HZB-Punkte (vgl. Nr. 1), dem mit 0,35 multiplizierten 
Gesamtergebnis aus Nr. 2 sowie der Gesamtzahl der Zusatzpunkte aus Nr. 3. 2Ist 
dieser Wert nicht ganzzahlig, so wird dieser auf die nächstgrößere ganze Zahl 
aufgerundet. 3Die maximal erreichbare Punktzahl für den Bachelorstudiengang 
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Wirtschaftsinformatik in der ersten Stufe liegt bei 100 Punkten. 4Bewertungen über 
100 Punkte sind aufgrund Nr. 3 zwar theoretisch möglich, werden jedoch für die 
Ergebnisermittlung gemäß Abs. 3 auf 100 Punkte – und somit bereits bestmögliche 
Eignung – begrenzt.  

5. 1Abweichend von Nr. 1 und Nr. 2 wird bei Absolventen und Absolventinnen der 
Meisterprüfung sowie der vom Staatsministerium der Meisterprüfung 
gleichgestellten beruflichen Fortbildungsprüfungen das Kriterium nach Nr. 1 durch 
das Kriterium des arithmetischen Mittels aus den Einzelnoten der jeweiligen 
Prüfungsteile und das Kriterium nach Nr. 2 durch das Kriterium der genannten 
fachspezifischen Einzelnoten in den Fächern Mathematik (dreifach), Deutsch 
(zweifach), Englisch (zweifach), Musik oder Kunst (einfach) und der besten 
Naturwissenschaft einschl. Informatik (einfach) dieser Prüfung ersetzt. 2Bei 
Absolventen und Absolventinnen von Fachschulen und Fachakademien werden 
abweichend von Nr. 1 und Nr. 2 das Kriterium nach Nr. 1 durch das Kriterium der 
Prüfungsgesamtnote oder, sofern keine Prüfungsgesamtnote ausgewiesen ist, 
durch das Kriterium des arithmetischen Mittels aus den Einzelnoten der Fächer 
(ausgenommen Wahlfächer) des Abschlusszeugnisses und das Kriterium nach Nr. 
2 durch das Kriterium der fachspezifischen Einzelnoten in den Fächern 
Mathematik (dreifach), Deutsch (zweifach), Englisch (zweifach), Musik oder Kunst 
(einfach) und bester Naturwissenschaft einschl. Informatik (einfach) im 
Abschlusszeugnis ersetzt. 3Wird für ein genanntes Fach keine Note ausgewiesen, 
so ist der Teiler um die entsprechende Anzahl zu verringern. 4Ist keine Note in 
mindestens einem der Fächer Mathematik, Deutsch oder Englisch ausgewiesen, 
ist das Grundverständnis in diesen Bereichen in diesem Fall gem. § 5 Abs. 3 Nr. 1 
Satz 2 und Satz 3 durch die Teilnahme an der zweiten Stufe nachzuweisen. 

 
(3) Ergebnis der ersten Stufe der Eignungsfeststellung: 

1. 1Wer in der ersten Stufe 73 Punkte und mehr erreicht hat, wird zugelassen. 2Dies 
gilt nicht, wenn die fortgeführten fachspezifischen Einzelnoten in mindestens 
einem der Fächer Mathematik, Deutsch oder Englisch in der HZB nicht 
ausgewiesen wurden. 3Auch bei Erreichen der Punktzahl ist die fachspezifische 
Eignung durch Ablegen der zweiten Stufe des Verfahrens nachzuweisen. 

2. 1Liegt der nach Abs. 2 gebildete Punktwert bei 59 oder weniger Punkten, gelten 
Bewerber oder Bewerberinnen als nicht geeignet. 2Dies gilt auch, wenn bei den 
Bewerbern oder Bewerberinnen fachspezifische Einzelnoten fehlen.  

 
(4) 1Die übrigen Bewerber und Bewerberinnen kommen in die zweite Stufe des 

Eignungsfeststellungsverfahrens. 2Im Rahmen der zweiten Stufe des 
Eignungsfeststellungsverfahrens wird zu einem Auswahlgespräch eingeladen. 3Der 
Termin für das Auswahlgespräch wird mindestens eine Woche vorher durch die 
Kommission bekannt gegeben. 

 
(5) 1Bewerber und Bewerberinnen, die im gleichen oder einem verwandten Studiengang 

immatrikuliert waren und nach Abs. 3 Nr. 1 zuzulassen wären, werden nur dann in 
der ersten Stufe zugelassen, wenn sie bisher pro Fachsemester mindestens 
15 Credits erworben haben. 2Anderenfalls nehmen diese Bewerber und 
Bewerberinnen an der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens teil. 

 
(6) Bewerber und Bewerberinnen, die gemäß Abs. 3 Nr. 2 abzulehnen wären, nehmen 

ausnahmsweise an der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens teil, 
sofern sie eine abgeschlossene dreijährige, studienrelevante Berufsausbildung 
nachweisen können. 
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(7) 1Bewerber und Bewerberinnen, die gemäß Abs. 3 Nr. 2 abzulehnen wären, nehmen 
ausnahmsweise an der zweiten Stufe des Eignungsfeststellungsverfahrens teil, 
sofern nachgewiesen wird, dass in ihrer Person so schwerwiegende gesundheitliche, 
soziale oder familiäre Gründe vorliegen, dass es bei Anlegung strenger Maßstäbe 
nicht verhältnismäßig ist, wenn die Bewerbung in der ersten Stufe bereits abgelehnt 
wird (Härtefall). 2Dem Härtefallantrag sind sämtliche Unterlagen beizufügen. 

 
 
5. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 6 wird der Passus „die über das Niveau einer allgemeinen Gymnasialbildung 

hinausgehen“ durch den Passus „die erst im Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik vermittelt werden sollen“ ersetzt. 

 
b) In Satz 9 Nr. 4 wird das Wort „studiengangspezifische“ durch das Wort 

„studiengangdienliche“ ersetzt. 
 
 

6. § 7 wird wie folgt gefasst: 
„§ 7 

Bescheide 
 

1Das Ergebnis des Eignungsfeststellungsverfahrens wird durch Bescheid mitgeteilt. 
2Besteht bei der Bewertung der einzelnen Kriterien sowie bei der Feststellung der 
Gesamtergebnisse der Ersten und Zweiten Stufe kein Beurteilungsspielraum, ist eine 
Beschlussfassung der Kommission entbehrlich. 3Ablehnungsbescheide sind zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.“ 
 
 

7. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Dokumentation 

 
1Der Ablauf des Eignungsfeststellungsverfahrens ist zu dokumentieren, insbesondere 
müssen hieraus die Beurteilung des Auswahlgesprächs durch die Kommissionsmitglieder 
sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein. 2Über das Auswahlgespräch ist eine 
Niederschrift anzufertigen, in der Tag, Dauer und Ort der Feststellung, die Namen der 
beteiligten Kommissionsmitglieder, die Namen der Bewerber oder Bewerberinnen sowie 
stichpunktartig die wesentlichen Themen des Gesprächs dargestellt sind.“ 

 
 
8. In § 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„2Eine weitere Wiederholung ist nicht möglich.“ 
 
b) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 

 
 
9. In Anlage 1 Satz 12 wird der Passus „einer ausgeprägten mathematischen Begabung“ 

durch den Passus „überdurchschnittlichen mathematischen Kompetenzen“ ersetzt. 
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10. In der Anlage 2 wird folgende Nr. 4 angefügt: 

„4. Zusatzpunkte für studiengangdienliche außerschulische Qualifikationen bzw. 
Zusatzqualifikationen 
Für die in der Übersicht dargestellten außerschulischen Qualifikationen und 
Zusatzqualifikationen werden Punkte vergeben, welche addiert werden können. 
Insgesamt können maximal 6 Punkte in die Berechnung einbezogen werden. Über 
die Anerkennung der angegebenen Qualifikationen entscheidet die Kommission. 

 

Art der Qualifikation 

Dauer 

Vollzeit (35 Std/Woche oder mehr) Teilzeit 

1-5 Monate 6-12 Monate > 1 Jahr > 1 Jahr > 3 Jahre 

Ausbildung 0 3 6 3 6 

Praktikum 1 2 3 2 3 
Studium MINT an der 
TUM 2 

Wettbewerb gemäß § 
5 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 2 

 
 

§ 2 
 
1Diese Satzung tritt am 15. Mai 2020 in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Bewerbungen zum 
Wintersemester 2020/2021.  
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats der Technischen Universität 
München vom 29. Januar 2020 sowie der Genehmigung durch den Präsidenten der Technischen 
Universität München vom 10. März 2020. 
 
München, 10. März 2020 
 
Technische Universität München 
 
 
Thomas F. Hofmann 
Präsident 
 
 
Diese Satzung wurde am 10. März 2020 in der Hochschule niedergelegt; die Niederlegung wurde am 
10. März 2020 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher 
der 10 März 2020. 
 
 


	Vom 10. März 2020

